
 
 

Zeitlicher Ablauf einer Abschlussarbeit 

 

Thema festlegen 

Auf Anfrage bei einer Professorin oder einem Professor können Sie ein Abschlussarbeitsthema 

erhalten, bzw. in Übereinstimmung mit einem Professor ein Abschlussarbeitsthema festlegen.  

Bestimmen eines Erst- und Zweitbetreuenden 

Bei Bachelorstudierenden 

Die Erstbetreuung erfolgt durch ein Mitglied oder eine Angehörige oder einen Angehörigen der 

Leuphana Universität Lüneburg oder einer anderen Hochschule, die zur Lehre in diesem Bereich 

berechtigt ist. Dabei kann der Erstbetreuende beispielsweise wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität sein, jedoch nur, wenn er in diesem Bereich lehrt.  

Als Zweitbetreuung kann auch eine externe Person ernannt werden, sofern dies mit dem 

Erstbetreuenden abgestimmt wurde, und dieser einen Bachelor-Abschluss oder einen vergleichbaren 

Abschluss vorweisen kann.  

Bei Masterstudierenden 

Die Erstbetreuung erfolgt hierbei durch eine Professorin oder einen Professor, der in dem 

Forschungsbereich Ihrer Masterarbeit arbeitet. Die Zweitbetreuung muss durch jemanden 

vorgenommen werden, der in diesem Bereich promoviert hat. Falls der Zweitprüfende nicht 

promoviert hat muss ein schriftlicher Nachweis der wissenschaftlichen Qualifikation beifügt werden 

(bei Antragstellung an den Studierendenservice). 

Einreichen des Antragsformulars beim Studierendenservice 

Nach der Abgabe des Antragformulars erhalten Sie eine Bestätigung des Studierendenservice, dass der 

Antrag eingegangen ist. Nach Prüfung des Antragformulars durch den Studierendenservice haben 

Bachelorstudierende genau neun Wochen zur Bearbeitung ihres Themas Zeit, welche aus 

wissenschaftlichen Gründen um drei Wochen verlängert werden kann, während Masterstudierende 

genau 5 Monate Zeit haben, um ihr Thema zu bearbeiten. Innerhalb der ersten 14 Tage nach Prüfung 

des Antragformulars durch den Studierendenservice darf der Titel der Abschlussarbeit noch geändert 

werden.  

Abgabe der Abschlussarbeit 

Die Abschlussarbeit muss innerhalb des oben genannten Zeitraumes beim Studierendenservice 

eingereicht werden, wobei jedoch der Zeitraum bei Krankheit verlängert werden kann. 

Korrektur der Abschlussarbeit 

Die Korrekturzeit der Abschlussarbeit beträgt mindestens vier Wochen 

Kolloquium 

Neben der Abschlussarbeit findet ein Kolloquium statt, bei dem Sie ihr Abschlussarbeitsthema 

vorstellen. Die Festlegung des Termins für das Kolloquium findet in Absprache mit den zwei 

Betreuenden statt.  

 


